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Leitsätze der IG Metall zur Vermögenspolitik

h Di611IGcM1e.ta111 strebt ebenso wie in der Einkommensverteilung
eme alle Schichten unserer Bevölkerung erfassende sozial gerech-tere Vermogensverteilung an, das heisst einen höheren Anteil derArbeitnehmer an der gesamtwirtschaftHchen Vermögensjbildung.
2. Die VermögenspoHtik umfasst in diesem Sinne alle Massnahmen,die geeignet smd, die bisherige Vermögensverteüung zugunsten derArbeitnehmer zu verbessern beziehungsweise bestehende Einseitig,keiten abzubauen. Die soziale Stellung des Arbeitnehmers kanndurch vermogenspolitische Massnahmen jedoch nicht grundsätzlichgeändert werden. Vermögenspolitik kann daher weder die Mitbe-
Stimmung noch den weiteren Ausbau des Systems der kollektivenSicherheit ersetzen.

3. Wichtige Grundlage der Vermögenspolitik ist eine gerechtereEinkommens- und Steuerlastverteilung. Die aktive Lohn- und Ge-
haltspohtik der Gewerkschaften und ihre Bemühungen um einesoziale Steuerreform sind daher von erheblicher vermögenspoHti-scher Bedeutung. VermögenspoHtische Massnahmen, die direkt oderindirekt die aktive Tarifpolitik einschränken oder die eine gerech-tere Steuerlastverteilung verhindern, werden aus diesem Grunde als
ungeeignet abgelehnt.

4. Aus dieser Grundhaltung macht die IG MetaU erhebliche Bedenken
gegen die sogenannte überbetriebliche ErtragsbeteiHgung gel-tend. Diese Form der Vermögenspolitik knüpft direkt an die

Gewinne der Unternehmer an. Es hat sich gezeigt, dass damit eindirekter Zusammenhang zu dem möglichen Spitzensteuersatz in derEinkommen- und Körperschaftsteuer besteht. Die IG Metall gibtjedoch der stärkeren steuerlichen Belastung hoher Einkommen diePriorität. Die Verbindung mit dem Gewinn wirkt zudem auf diegewerkschaftliche Tarifpolitik zurück. Sie wird zwangsläufig auf den
Produktiyitatszuwachs begrenzt, da ein Anteü der Arbeitnehmer anden Gewinnen durch die Ertragsbeteiligung bereits gegeben sein
SÄ *i^^da^hm gewerkschaftspolitischen Ueberlegungen
T %1*? ^Ctal! ^ r der KönzeP*^ der gewerkschaftHchen
hönen°fesf' Arbeitnehmer am Sozialprodukt zu er-

5. Ein weiteres Bedenken gegen die überbetriebliche Ertragsbetei-hgung betrifft die Sperrfristen. Oekonomische Ueberlegungfn den-ten darauf hin, dass die Anteüe der Arbeitnehmer an der überbe-tneblichen Ertragsbeteiligung für lange Zeit und vielleicht sogarprinzipiell der Verfügung der Arbeitnehmer entzogen werden müssen,
wenn der Effekt der Ertragsbeteiligung gesichert sein soll.

20



Lange oder gar ewige Sperrfristen müssen aber abgelehnt werden,
weil sie den Arbeitnehmern nur fiktive Vorteile bringen würden,
die zu entsprechenden Gegenreaktionen führen mussten.

6. Die Verknüpfung der vermögenspolitischen Diskussion mit dem
Problem der KontroUe privater wirtschaftlicher Macht ist nach
Auffassung der IG MetaU sachlich nicht haltbar und kann zu geseU-
schaftspolitischen Fehlentwicklungen führen.
Die IG Metall wendet sich gegen die Konzentration des
Produktionskapitals in wenigen Händen und unterstützt alle rechtlichen
und wirtschaftspolitischen Massnahmen, dieser Konzentrationstendenz

entgegenzuwirken. Eine breitere Streuung des Produktivvermögens
lässt die private Verfügungsgewalt über Produktionsmittel

aber im Prinzip unangetastet. Auch die koUektive Beteiligung der
Arbeitnehmer am Produktivvermögen über Fonds kann keine
Lösung sein, da diese, abgesehen von anderen Fragen, keinen
mitbestimmenden Einfluss sichert, sich dagegen zwangsläufig negativ auf
die gewerkschaftliche Forderung nach qualifizierter Mitbestimmung
auswirken muss. Die IG Metall hält daher eine klare Trennung
zwischen Vermögenspolitik einerseits und der KontroUe wirtschaftlicher

Macht andererseits für unbedingt notwendig und spricht sich
gegen die einseitige Betonung des Produktiwermögens in der
Vermögenspolitik aus.

7. Aus den vorstehenden Punkten ergibt sich, dass nach Auffassung
der IG MetaU der VermögenspoUtik nur eine begrenzte geseU-
sohaftspolitische Funktion zugewiesen werden kann. Die
Vermögenspolitik hat die Aufgabe, der sozialen Ungerechtigkeit in der
Vermögensverteilung entgegenzuwirken. Sie kann jedoch nicht die
soziale Stellung der Arbeitnehmer grundsätzlich verändern, etwa
indem sie die Arbeitnehmer durch VermögensbUdung aus ihrer
abhängigen Stellung als Lohn- und Gehaltsempfänger befreien kann.
Sie kann gleichfalls nicht das Problem der wirtschaftlichen Macht
lösen, das sich aus der privaten Verfügungsgewalt über Produktionsmittel

ergibt. Aus dieser Begrenzung ergeben sich auch die Ansatzpunkte

für eine sinnvolle Vermögenspolitik. Sie liegen bei der
gewerkschaftlichen Tarifpolitik (unter Einschluss von Verträgen über
vermögenswirksame Leistungen), bei der Steuerpolitik (gerechtere
Steuerlastverteilung, insbesondere Abbau der zahlreichen
Vergünstigungen für höhere Einkommen) und bei der Verbesserung der
staatlichen Sparförderung (Ausbau des 624-Mark-Gesetzes, Eigen-
tumsförderungsmassnahmen im Wohnungsbau usw.).
Diese Ansatzpunkte durchzuarbeiten und gewerkschaftliche
Vorschläge für eventuelle Verbesserungen zu machen soUte eine ständige

gewerkschaftliche Aufgabe sein.

(Der Gewerkschafter, Monatsschrift der IG Metall, November 1972)

21


	Lobsätze der IG Metall zur Vermögenspolitik

